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 Veröffentlicht am 17.12.1998

Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1988 §16 Abs1;

EStG 1988 §20 Abs1 Z2;

Rechtssatz

Die Ablegung der Meisterprüfung im erlernten Lehrberuf ist als Fortbildung zu quali:zieren (Hinweis E 30.1.1990,

89/14/0227). Auch bei einer vom Steuerp@ichtigen ausgeübten beru@ichen Tätigkeit im Architekturbüro darf der

Besuch der Vorbereitungskurse für die Baumeisterprüfung noch nicht als eine Ausbildung zu einem anderen Beruf

quali:ziert werden. Dem steht in keiner Weise entgegen, dass der Steuerp@ichtige im Rahmen des für ihn geltenden

Kollektivvertrages durch die Baumeisterprüfung als Fachkraft in gehobener Stellung eingestuft werden kann.
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